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Kapitel 1

Einleitung und Gang der Untersuchung

„Alles ist Design“

So lautete der Untertitel einer im Jahre 2016 in der Bundeskunsthalle in Bonn 
gezeigten Ausstellung zur Entwurfstätigkeit am Bauhaus.1 Tatsächlich nimmt die 
Bedeutung von „Design“ – verstanden als die äußere Gestaltung von Gegen
ständen, die zum Gebrauch bestimmt sind2 – immer weiter zu:3 „Design betrifft 
heute jeden von uns, ob wir eine Spülmaschine einräumen, einen Müsliriegel 
essen oder Spiegel online lesen.“4

Kaum ein Produktbereich existiert, in dem eine ansprechende Gestaltung keine 
Bedeutung hätte und dies spiegelt sich in der Rechtspraxis wider. Ein recht licher 
Schutz für die äußere Gestaltung von Gebrauchsgegenständen wird längst nicht 
mehr nur für die „typischen“ Designartikel wie Kleidung,5 Taschen,6  Möbel,7 

1 Vgl. Kries/Wolfs, in: das bauhaus – #allesistdesign (Ausstellungskatalog), S.  5: „Alles ist 
heute Design. Nicht mehr nur die Gestaltung eines Industrieprodukts, sondern auch die Gestal
tung digitaler Oberflächen, die Organisation gesellschaftlicher Teilhabe, von ästhetischen Codes, 
die Gestaltung von Körpern und Lebensmodellen.“

2 Vgl. insoweit Friedrich, in: Wörterbuch Design, Stichwort Gebrauch, S.  167: „Von einem 
Benutzer gebraucht zu werden ist gleichsam der Zweck des Designs“; ferner B. Schneider, 
S.  197: „Design ist die planvoll-kreative Visualisierung der Handlungsprozesse und Botschaf
ten von verschiedenen gesellschaftlichen AkteurInnen und die planvollkreative Visualisierung 
der verschiedenen Funktionen von Gebrauchsgegenständen und ihre Ausrichtung auf die Be
dürfnisse der NutzerInnen oder auf die Wirkung bei den RezipientInnen“. Freilich kann der 
Begriff des Designs weitergehend verwendet werden, etwa das Kommunikations- und Grafik
design oder das Corporate Design betreffen oder möglicherweise auch schon mit einer quali-
tativen Bewertung verbunden sein (s. zur Vielfältigkeit des Begriffs „Design“ etwa Erlhoff/ 
Marshall, in: Wörterbuch Design, Stichwort Design, S.  87 ff.; Kries/Wolfs, in: das bauhaus – 
#allesistdesign (Ausstellungskatalog), S.  5).

3 Zur Entwicklung der Bedeutung der Produktgestaltung s. etwa Erlhoff/Marshall, in: Wör
terbuch Design, Stichwort Design, S.  88 ff.; Kries, S.  12 ff.; Peifer, Urheberrecht, S.  1 ff.

4 Kries, S.  12.
5 BGH GRUR 1998, 477 – Trachtenjanker; GRUR 1984, 453 – Hemdblusenkleid.
6 EuG v. 10.09.2015, Rs. T-525/13, EU:T:2015:617 – H&M/HABM.
7 BGH GRUR 2016, 490 – Marcel-Breuer-Möbel II; GRUR 1987, 903 – Le Corbusier- 

Möbel; GRUR 1981, 820 – Stahlrohrstuhl II.
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Geschirr8 oder sonstige Einrichtungsgegenstände9 beansprucht, sondern etwa 
auch für Kinderwagen,10 Küchenutensilien,11 Abdeckungen für Flüssigkeits
abläufe12 oder auch Saunakabinen13 sowie insbesondere für technische Geräte, 
angefangen bei Lautsprechern,14 über Tablet-Computer,15 Kommunikationsein
heiten,16 bis hin zu Verbrennungsmotoren17 und sogenannten Zentrierstiften18. 
Selbst für das Aussehen von Urnen wird Schutz begehrt.19 Dieser praktischen 
Bedeutung des rechtlichen Schutzes der Gestaltung von Gebrauchsgegenständen 
entspricht es, dass einschlägige Streitfälle immer wieder auch zu grundlegenden 
höchstrichterlichen Entscheidungen führen. Speziell mit Blick auf die letzten 
 Jahre20 ist schon deshalb eine umfassende Aufarbeitung der rechtlichen Möglich
keiten zum Schutz von Design notwendig geworden.21 Auch in dogmatischer 
Hinsicht wirft gerade dieser Bereich interessante Fragen auf, zumal hier in beson
derem Maße traditionelle Vorstellungen des nationalen Rechts und immer weiter
reichende europäische Vorgaben aufeinandertreffen. Insoweit spielen sehr grund
legende Probleme, etwa hinsichtlich der Reichweite einer europäischen Rechts
angleichung und der Auslegungskompetenz des EuGH, eine Rolle.

8 EuG v. 23.10.2013, Rs. T-566/11 u. T-567/11, EU:T:2013:549 – Viejo Valle/HABM.
9 EuG v. 28.09.2017, Rs. T-779/16, EU:T:2017:674 – Rühland/EUIPO; KG GRUR 2006, 

53 – Bauhaus-Glasleuchte II; OLG Düsseldorf GRUR 1993, 903 – Bauhaus-Leuchte.
10 BGH GRUR 2013, 285 – Kinderwagen II; GRUR 2012, 512 – Kinderwagen I.
11 OLG München ZUM 2011, 170 – Eierkocher.
12 EuGH v. 21.09.2017, Rs. C-361/15 u. C-405/15, EU:C:2017:720 – Easy Sanitary Solu

tions/Group Nivelles.
13 EuG v. 13.12.2017, Rs. T-114/16, EU:T:2017:889 – Delfin Wellness/EUIPO.
14 EuG v. 06.10.2011, Rs. T-508/08, EU:T:2011:575 – Bang & Olufsen/HABM.
15 OLG Düsseldorf GRUR-RR 2012, 200 – Tablet PC.
16 EuG v. 22.06.2010, Rs. T-158/08, EU:T:2010:248 – Shenzhen Taiden/HABM.
17 EuG v. 09.09.2011, Rs. T-11/08, EU:T:2011:447 – Kwang Yang Motor/HABM.
18 OLG Düsseldorf GRURRR 2016, 445 – Zentrierstifte.
19 OLG Köln WRP 2015, 637 – DesignerUrne.
20 Im Hinblick auf das Urheberrecht ist auf BGH GRUR 2014, 175 – Geburtstagszug sowie 

die Rechtsprechung des EuGH zum urheberrechtlichen Werkbegriff hinzuweisen; im Marken
recht ist die Entscheidung des EuGH v. 18.09.2014, Rs. C-205/13, EU:C:2014:2233 – Hauck 
hervorzuheben. Auch wird das europarechtlich harmonisierte Design beziehungsweise Ge
schmacksmusterrecht zunehmend durch die Rechtsprechung von BGH und EuGH konturiert, 
zuletzt hatte die Entscheidung des EuGH v. 08.03.2018, Rs. C-395/16, EU:C:2018:172 – 
DOCERAM Bedeutung.

21 Die vorhandenen Arbeiten, die die Schutzmöglichkeiten umfassend behandeln (insb. Gott
schalk, Der Schutz des Designs nach deutschem und europäischem Recht, 2004; Koschtial, Die 
Einordnung des Designschutzes in das Geschmacksmuster, Urheber, Marken und Patent
recht, 2003; Mahr, Designschutz, 2009) tragen gerade den neueren Entwicklungen nicht Rech
nung.
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Die rechtliche Problematik der korrekten Erfassung des Schutzes der Gestal
tung von Gebrauchsgegenständen22 resultiert vor allem aus der Multifunktionali
tät23 des Designs. So geht es im modernen Produktdesign nicht allein darum, ei
nen ansprechenden Gegenstand zu schaffen, der sich vom vorhandenen Angebot 
abhebt und daher Begehrlichkeiten weckt; zentral ist darüber hinaus insbeson
dere auch das Bemühen um eine Erhöhung der Gebrauchstauglichkeit bezie
hungsweise der Funktionalität des jeweiligen Gegenstandes.24 Diesbezüglich 
wird etwa formuliert: „Was brauchen wir heute? Wir brauchen ein Design, das 
uns wegführt von der äußeren Erscheinung und sich auf die Handlungen der 
Menschen und ihre Bedürfnisse konzentriert, die diesem zugrunde liegen. Brau
chen wir weiterhin schöne Dinge? Natürlich. Aber das ist nur ein Aspekt von 
vielen, die zu berücksichtigen sind.“25

Im Hinblick auf die Produktfunktionalität wäre tatsächlich eine Anwendung 
der technischen Schutzrechte – Patent und Gebrauchsmuster – zu erwägen. Diese 
dienen dem Schutz einer technischen Lehre, dies allerdings unabhängig davon, 
in welcher Verkörperung beziehungsweise Gestaltung sie übernommen wird.26 
Da es in der vorliegenden Arbeit speziell um den Schutz der äußeren Gestaltung 
von Gebrauchsgegenständen gehen soll, bleiben daher die technischen Schutz
rechte außer Betracht, soweit nicht deren Wertungen Auswirkungen auf die an
deren Schutzrechte haben. Für einen Schutz speziell des Aussehens von Ge
brauchsgegenständen sind im Wesentlichen drei Schutzrechte in Betracht zu 
ziehen: Das Design beziehungsweise Geschmacksmusterrecht, das Urheber
recht und das Markenrecht. Geht es dabei aber in Abgrenzung zu den technischen 

22 Vgl. insoweit auch die – international höchst unterschiedlich geregelten – Fragen, die bei 
Wilkof/Basheer/Ricketson/Suthersanen, Rn.  8.06 aufgeworfen werden.

23 S. insb. B. Schneider, S.  198 f., wo auch noch eine symbolische Funktion genannt wird, 
da man durch die Wahl von Gegenständen auch Auskunft über seinen Lebensstil und seine 
Lebensauffassung geben könne, was für die rechtliche Erfassung aber unerheblich ist.

24 Vgl. insb. die ersten drei Thesen zum guten Design von Dieter Rams (zitiert aus Lovell, 
S.  354): Gutes Design sei innovativ, es mache ein Produkt brauchbar und es sei ästhetisch;   
s. ferner etwa B. Schneider, S.  198 (praktisch-technische und ästhetische Funktionen von 
 Design); s. auch sehr differenziert Spitz, in: Wörterbuch Design, Stichwort Funktion, S.  184 ff. 
Aus rechtlicher Perspektive Lubberger, FS Erdmann, 145, 147 (sehr treffend die Einschätzung, 
Design stehe „zwischen den Stühlen“); Peifer, Urheberrecht, S.  4 ff.; Quaedvlieg, in Research 
Handbook on the Future of EU Copyright, 480, 494; ferner die allgemeinen Erläuterungen zum 
Vorschlag für die Gemeinschaftsgeschmacksmusterverordnung (KOM (93) 342 endg., Anm.  1.4).

25 Norman, bauhaus now #1, 18, 19. Ähnlich das Zitat des Designers Dieter Rams: „Gleich
gültigkeit gegenüber den Menschen und der Wirklichkeit, in der sie leben, ist die einzig wirk
liche Todsünde beim Design.“ (zitiert aus Lovell, S.  6).

26 Besonders anschaulich dazu Meineke, S.  31 ff. Aus diesem Grunde beschränken auch 
Zeichnungen oder Anwendungsbeispiele den Schutzumfang eines technischen Schutzrechts 
nicht (s. etwa Benkard/Scharen, §  14 Rn.  29 f.).
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Schutzrechten jeweils allein um das „Schöne“ an der Form, den Schutz einer 
ästhetischen Wirkung27? Jedenfalls die moderne Bezeichnung des deutschen 
 DesignG – die einschlägigen europäischen Vorschriften sprechen noch vom Ge
schmacksmuster – legt es nahe, dass der Gesetzgeber speziell hier den Spezifika 
des Produktdesigns Rechnung getragen haben könnte. Kann aber ein anspre
chend gestalteter Gebrauchsgegenstand auch als ein urheberrechtliches Werk der 
Kunst im Sinne von §  1 UrhG geschützt werden, selbst wenn er nicht allein 
 ästhetischen Ansprüchen, sondern auch funktionalen Notwendigkeiten genügen 
soll?28 Die auch in tatsächlicher Hinsicht zweifelhafte Frage, ob Design oder 
Produktgestaltung Kunst sein kann,29 spiegelt sich insoweit auch auf rechtlicher 
Ebene wider. Darüber hinaus stellt sich schließlich die Frage, wodurch sich ein 
Gebrauchsgegenstand auszeichnen muss, um eine Marke, also ein Produktkenn
zeichen, sein zu können und damit potentiell ohne zeitliche Begrenzung ge
schützt zu sein.

Eine übergreifende Beschäftigung mit den verschiedenen Schutzmöglichkei
ten erscheint vor allem deshalb angezeigt, weil diese nicht ohne Zusammenhang 
nebeneinander stehen, sondern sich in verschiedenerlei Hinsicht gegenseitig 
 beeinflussen können. Insbesondere können die Wertungen aus dem Bereich des 
einen Schutzrechts die Versagung eines anderweitigen Schutzes gebieten. Auf 
einer Analyse der diesbezüglichen Regelungen soll ein besonderer Schwerpunkt 
der vorliegenden Arbeit liegen. Die Darstellung der verschiedenen Schutzrechte 
folgt dabei der angesprochenen Problematik der Erfassung des Produktdesigns. 
Nach einem Überblick über die jeweiligen Besonderheiten und Voraussetzungen 
der Schutzrechte30 sollen diese Voraussetzungen speziell im Hinblick auf den 
Schutz der Gestaltung von Gebrauchsgegenständen untersucht werden. Daher 
wird zunächst geprüft, inwieweit sich der Umstand auswirkt, dass ein Gegen
stand jedenfalls auch mit Blick auf die Erhöhung seiner Gebrauchstauglichkeit 
gestaltet wurde.31 Kann es einem „Gestaltungsschutz“ insoweit entgegenstehen, 
dass auch die technischen Schutzrechte möglicherweise anwendbar wären? Da 
bereits damit der Konflikt zwischen funktioneller und ästhetischer Gestaltung 
behandelt ist, erübrigt sich eine eigenständige Auseinandersetzung mit der Frage 

27 Zur ästhetischen Funktion des Designs und auch der Problematik der Begriff des Ästhe
tischen speziell für Gebrauchsgegenstände s. B. Schneider, S.  198 und näher Wagner, in: Wör
terbuch Design, Stichwort Ästhetik, S.  22 ff.

28 Zur prima facie bestehenden Unvereinbarkeit von Kunst als „Empfindung“ und Design 
als Verkaufshilfe s. Peifer, Urheberrecht, S.  7.

29 S. insb. zum Bauhaus Norman, bauhaus now #1, 18, 19; ferner die Einschätzung bei 
Weidmann, S.  20: „Design ist die Kunst des 20. Jahrhunderts.“

30 Kapitel 2.
31 Kapitel 3 A.
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etwa einer „hinreichend ästhetischen“ Gestaltung. Vielmehr muss es anschlie
ßend um den Aspekt gehen, ob der Schutz gewissermaßen eine Innovation vor
aussetzt.32 In der Tat wird nämlich für jede der zu behandelnden Schutzmöglich
keiten – wenn auch in unterschiedlicher Weise – die Frage relevant, ob und in
wieweit sich die zu schützende Gestaltung von denjenigen Gestaltungen abheben 
muss, die bereits bekannt sind. Muss dieser „Formenschatz“ in beachtenswerter 
Weise bereichert werden, um die Zuerkennung eines Schutzrechtes zu rechtferti
gen? Kann es andererseits sogar so liegen, dass die Gestaltung „zu besonders“ 
ist, um dauerhaft nur einer einzigen Person oder einem einzigen Unternehmen 
zugewiesen zu werden?33

Widersprüche können auch und insbesondere dann auftreten, wenn letztlich 
mehrere Schutzrechte an derselben Gestaltung bestehen, aber unterschiedliche 
Rechtsfolgen herbeiführen. Daher sollen anschließend die Wirkungen des jewei
ligen Schutzes beziehungsweise die Reichweite der Verbotsmöglichkeiten des 
Rechtsinhabers untersucht werden.34 Daran anschließend werden die potentiel
len Widersprüche im Hinblick auf die Rechtsfolgen eines solchen Mehrfach
schutzes beziehungsweise einer Schutzrechtskumulation behandelt.35 Der Schutz 
der Gestaltung von Gebrauchsgegenständen steht insoweit nämlich auch Pate für 
die zunehmende Tendenz, immer mehr Leistungen zu schützen und dadurch 
Überschneidungen von Schutzrechten zu provozieren.36

Im vorliegenden Zusammenhang ist noch zu bedenken, dass eine Produkt
gestaltung nicht nur aufgrund eines absoluten Rechts geschützt sein kann. Der 
Hersteller eines hinreichend besonderen Produkts hat auch die Möglichkeit, 
wettbewerbsrechtlich, vor allem gestützt auf §  4 Nr.  3 UWG, die Regelung zum 
sogenannten ergänzenden wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutz, gegen die 
Übernahme „seiner“ Produktgestaltung durch andere vorzugehen. Dieser Schutz 
wird allerdings nicht durch die Zuerkennung eines Ausschließlichkeitsrechts 
vermittelt, sodass er hier nicht näher untersucht wird.37 Er setzt auch nicht allein 
die Übernahme einer fremden Leistung voraus, vielmehr ist der wettbewerbs
rechtliche Leistungsschutz davon abhängig, dass besondere Umstände vorliegen, 
die die Leistungsübernahme als unlauter erscheinen lassen.38 Auch der BGH hat 

32 Kapitel 3 B. Vgl. hier auch die – teilweise aber auch auf die Funktionalität bezogene – 
Forderung von Dieter Rams: „Gutes Design ist innovativ“ (zitiert aus Lovell, S.  354).

33 Anschaulich ist die Frage im Titel bei Kur, MPI Research Paper No.  11–16: „Too pretty 
to protect?“.

34 Kapitel 4.
35 Kapitel 5, dort auch zur Abgrenzung dieser Phänomene.
36 Allgemein zu deren zunehmender Bedeutung Geier, S.  2 f.; Schweppe, Rn.  230.
37 Zum wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutz speziell im Kontext des Designschutzes 

ausführlich Eichmann/Kur/Lubberger, §  6.
38 S. etwa Köhler/Bornkamm/Feddersen/Köhler, §  4 Rn.  3.40; Harte/Henning/Sambuc, §  4 
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diesen Grundsatz jüngst noch einmal hervorgehoben und früheren Ansätzen, 
durch die auch wettbewerbsrechtlich ein Schutz gegen die Übernahme einer Ge
staltung an sich erzielt werden sollte,39 eine deutliche Absage erteilt.40 Trotz ver
bleibender Widersprüchlichkeiten zwischen dem wettbewerbsrechtlichen Leis
tungsschutz und dem immaterialgüterrechtlichen Schutz,41 ist diese Entwicklung 
zu begrüßen, da sie die unterschiedlichen Schutzrichtungen der jeweiligen Rege
lungsbereiche deutlich macht.

Nr.  3 Rn.  19 f.; MünchKomm-UWG/Wiebe, §  4 Nr.  9 Rn.  115 ff.; Wille, FS Büscher, 411, 412 f. 
Neuerdings wird sogar gefordert, auf die ungeschriebene Voraussetzung der wettbewerblichen 
Eigenart zu verzichten und nur die gesetzlichen (Unlauterkeits)Tatbestände zu prüfen (Sack, 
FS Büscher, 359, 362 ff.).

39 Die Modeneuheiten-Rechtsprechung (BGH GRUR 1998, 477, 479 f. – Trachtenjanker; 
GRUR 1984, 453, 453 f. – Hemdblusenkleid; GRUR 1973, 478, 480 – Modeneuheit; hier nun 
eine Schutzlücke befürchtend Sack, FS Büscher, 359, 369 f.) und die Fallgruppe des Einschie
bens in eine fremde Serie (BGH GRUR 2005, 349, 352 – Klemmbausteine III (mit Einschrän
kungen); GRUR 2000, 521,525 – Modulgerüst; GRUR 1992, 619, 620 – Klemmbausteine II; 
GRUR 1964, 621, 624 f. – Klemmbausteine I).

40 BGH GRUR 2017, 79, 89 – Segmentstruktur: „Für den wettbewerbsrechtlichen Leis
tungsschutz gegen die Nachahmung eines wettbewerblich eigenartigen Produkts ist stets ein 
unlauteres Verhalten des Mitbewerbers erforderlich. Einen allgemeinen Schutz von Innovatio
nen gegen Nachahmungen sieht das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb nicht vor. Hin
zukommen muss vielmehr ein lauterkeitsrechtlich missbilligtes Verhalten gem. §  4 Nr.  3 oder 
Nr.  4 UWG. Anspruchsbegründend sind in diesen Fällen nicht allein die Übernahme eines 
fremden Leistungsergebnisses und die damit einhergehende Beeinträchtigung der Möglichkeit 
des Herstellers des nachgeahmten Erzeugnisses, die Entwicklungs- und Markterschließungs
kosten sowie einen angemessenen Gewinn zu erwirtschaften. Voraussetzung des wettbewerbs
rechtlichen Leistungsschutzes sind vielmehr neben der Nachahmung eines wettbewerblich ei
genartigen Produkts ein unlauteres Verhalten des Mitbewerbers und damit besondere Begleit
umstände, die außerhalb des sondergesetzlichen Tatbestands liegen…“. Die Frage, ob aufgrund 
der Generalklausel des §  3 Abs.  1 UWG ein unmittelbarer Leistungsschutz gewährt werden 
könne, wurde offengelassen (wie bereits in BGH GRUR 2016, 725, 728 – Pippi-Langstrumpf- 
Kostüm II; GRUR 2011, 436, 437 – Hartplatzhelden.de).

41 Hauptsächlich wäre zu fragen, ob nicht die markenrechtlichen Grundsätze zur Behand
lung technischfunktioneller Merkmale auch beim wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutz 
Beachtung finden müssten (so insb. Ullmann, FS Fezer, 195, 201 ff.; a. A. aber die ständige 
Rechtsprechung des BGH, aus jüngerer Zeit etwa BGH WRP 2018, 332, 333 – Handfugen-
pistole; GRUR 2017, 1135, 1137 – Leuchtballon; GRUR 2017, 734, 736 – Bodendübel; GRUR 
2015, 909, 912 – Exzenterzähne; gegen einen Wertungswiderspruch auch Büscher, GRUR 
2018, 1, 2 f.; Wille, FS Büscher, 411, 415 ff.).



Kapitel 2

Begründung des Schutzes und Überblick  
über die Schutzrechte

A. Designrecht

Fragt man nach dem immaterialgüterrechtlichen Schutz des Designs beziehungs
weise der Gestaltung von Gebrauchsgegenständen, fällt der Blick zunächst auf 
das Design beziehungsweise Geschmacksmusterrecht, welches hier – zumin
dest nach seiner Bezeichnung – primär einschlägig zu sein scheint.1

I. Grundlagen des Designschutzes

1. Historische Entwicklung und Rechtsgrundlagen

a) Das deutsche GeschmMG von 1876

In Deutschland trat am 11.01.1876 das Gesetz betreffend das Urheberrecht an 
Mustern und Modellen (im Folgenden GeschmMG-1876) in Kraft.2 Es gab dem 
„Urheber“ das Recht, ein gewerbliches Muster oder Modell ganz oder teilweise 
nachzubilden, wobei als Muster oder Modell nur neue und eigentümliche Er
zeugnisse geschützt werden konnten und der Schutz nur durch Anmeldung zur 
Eintragung ins Musterregister zu erlangen war. Wie der Titel des Gesetzes und 
die Verwendung des Begriffs des Urhebers belegen, wurde das Geschmacksmus
terrecht als Unterfall des Urheberrechts angesehen,3 wies aber auch Gemeinsam
keiten mit den technischen Schutzrechten auf, etwa bei der Notwendigkeit ge
werblicher Verwertbarkeit, beim Anmeldeerfordernis, bei der maximalen Schutz
dauer von 20 Jahren oder beim objektiven Neuheitsbegriff.4 Man sprach auch 

1 Vgl. auch Stöckel/Lüken, S.  560; Mahr, S.  55; Ohly, GRUR 2007, 731, 731.
2 Zur Entwicklung vor und nach Inkrafttreten s. Gerstenberg, FS GRUR, 691 ff. sowie 

ausführlich zur vorangegangenen Diskussion um einen Musterschutz Breimesser, S.  19 ff. u. 
179 ff.

3 Furler/Bauer, §  1 Rn.  63; Furler, GRUR 1956, 49, 49; im Einzelnen unten Kap.  3 B. II. 1. a).
4 Eichmann/von Falckenstein/Eichmann², Allgemeines Rn.  11; Ulmer, S.  21; Veelken, 

ZVglR Wiss 99 (1998), 313, 335 f.; zum objektiven Neuheitsbegriff s. zunächst nur BGH 
GRUR 1969, 90, 94 – Rüschenhaube.
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von einem „Zwitter zwischen Urheberrecht und technischen Schutzrechten“.5 
Jedenfalls wurde das Geschmacksmusterrecht den gewerblichen Schutzrechten 
zugerechnet.6

b) Europarechtliche Einflüsse

Bereits 1959 wurde von europäischer Seite eine Arbeitsgruppe für den Muster
sektor eingesetzt, die aber zunächst davon ausging, eine Harmonisierung des 
Musterrechts komme aufgrund der Verschiedenartigkeit der mitgliedstaatlichen 
Regeln7 nicht in Betracht.8 Nachdem aber der EuGH wiederholt festgestellt hat
te, dass sich Voraussetzungen und Modalitäten des Schutzes von Mustern und 
Modellen nach dem aktuellen Stand des Gemeinschaftsrechts nach nationalem 
Recht bestimmten,9 geriet das Geschmacksmusterrecht wieder stärker in den 
Blick der EU.10 Im Juli 1990 wurde vom Max-Planck-Institut ein Verordnungs
vorschlag präsentiert11 und im Juni 1991 legte die Kommission das „Grünbuch 
über den rechtlichen Schutz gewerblicher Muster und Modelle“12 als Grundlage 
des weiteren Gesetzgebungsverfahrens vor, welches Vorschläge für eine Verord
nung über das Gemeinschaftsgeschmacksmuster und eine Richtlinie zur Anglei
chung der musterrechtlichen Vorschriften der Mitgliedstaaten13 enthielt und dem 
MPIEntwurf ähnlich sein sollte.14 

Am 13.10.1998 wurde zunächst die Richtlinie zur Harmonisierung der natio
nalen Geschmacksmusterrechte15 (im Folgenden GRL) verabschiedet, die auf 
eine Harmonisierung der materiell-rechtlichen Bestimmungen der mitgliedstaat
lichen Musterrechte zielt, die Regelung von Sanktionen und Rechtsbehelfen so

5 Eichmann/von Falckenstein/Eichmann², Allgemeines Rn.  11.
6 Furler/Bauer, §  1 Rn.  64; Furler/Loschelder, Einleitung, S.  12 f.; Ulmer, S.  21.
7 S. zur Rechtslage in verschiedenen Mitgliedstaaten etwa das Grünbuch über den recht

lichen Schutz gewerblicher Muster und Modelle, KOM Dok. III/F/5131/91-DE, 2.3. (im 
Folgen den: Geschmacksmuster-Grünbuch); Busche/Stoll/Wiebe/Peter, Vor Art.  25 Rn.  12 ff.; 
P. Schramm, S.  51 ff.; Stelzenmüller, S.  41; Zwanzger, S.  9 f.

8 S. dazu GeschmacksmusterGrünbuch, 1.2.; Lorenzen, S.  89.
9 Allgemein EuGH v. 14.09.1982, Rs. C-144/81, EU:C:1982:289, Rn.  18 – Keurkoop/ 

Nancy Kean Gifts und speziell zu Kraftfahrzeug-Ersatzteilen EuGH v. 05.10.1988, Rs. 
C-238/87, EU:C:1988:477, Rn.  7 – Volvo Veng; EuGH v. 05.10.1988, Rs. C-53/87, EU:C:1988: 
472, Rn.  10 – CIRCA u. a./Renault.

10 Vgl. die Bezugnahme auf die Entscheidungen im Geschmacksmuster-Grünbuch, 1.8.
11 Abgedruckt bei Ritscher, GRUR Int. 1990, 559, 566 ff. (im Folgenden: MPI-Entwurf).
12 KOM Dok. III/F/5131/91-DE; zur nachfolgenden Anhörung der interessierten Kreise s. 

den Bericht von Kur, GRUR Int. 1992, 527 ff.
13 GeschmacksmusterGrünbuch, Anh. 1 u. Anh. 2.
14 So ausdrücklich GeschmacksmusterGrünbuch, 5.2.5.; P. Schramm, S.  84; Zwanzger, S.  13.
15 Richtlinie 98/71/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13.10.1998 zur 

Harmonisierung der nationalen Geschmacksmusterrechte, ABl. Nr. L 289 vom 28.10.1998, S.  28.
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wie des Verfahrensrechts aber den Mitgliedstaaten überlässt.16 Die Verordnung 
über das Gemeinschaftsgeschmacksmuster17 (im Folgenden GGV) wurde am 
12.12.2001 verabschiedet. Die Besonderheit des Gemeinschaftsgeschmacks
musters besteht darin, dass es sich um ein einheitliches Schutzrecht mit derselben 
Wirkung in der gesamten Union handelt, Art.  1 Abs.  3 S.  1, 2 GGV, das – vorbe
haltlich anderer Bestimmungen der GGV, Art.  1 Abs.  3 S.  4 GGV18 – ausschließ
lich dem Gemeinschaftsrecht unterliegt.19 Es handelt sich also gerade nicht um 
ein Bündel nationaler Schutzrechte.20 Die Verordnung führt neben dem eingetra
genen Gemeinschaftsgeschmacksmuster als Registerrecht das nicht eingetragene 
Gemeinschaftsgeschmacksmuster ein, das ohne Eintragung infolge einer öffent
lichen Zugänglichmachung geschützt wird. Dieses soll den Bedürfnissen von 
Wirtschaftszweigen – insbesondere der Modebranche21 – gerecht werden, deren 
Erzeugnisse nur eine kurze Lebensdauer haben, für die sich eine Eintragung nicht 
lohnt, beziehungsweise für die aufgrund der großen Anzahl entworfener Muster 
durch eine Anmeldung ganz erhebliche Kosten entstehen würden.22

Da sich die GRL und die GGV im Hinblick auf die Voraussetzungen und Wir
kungen des Schutzes inhaltlich entsprechen23 und sie vom selben Normgeber 
stammen, ist davon auszugehen, dass sie insoweit einheitlich auszulegen sind.24 
Hierfür spricht auch Erwägungsgrund 9 der GGV. Die Konsequenz daraus ist, 
dass das deutsche DesignG hinsichtlich dieser Bestimmungen mittelbar auch an
hand der GGV auszulegen ist.25 

c) Weitere Entwicklung in Deutschland

Die GRL wurde in Deutschland verspätet mit dem Gesetz über den rechtlichen 
Schutz von Mustern und Modellen (im Folgenden GeschmMG2004) umgesetzt, 
das am 01.06.2004 in Kraft trat. Der Gesetzgeber wollte in diesem Zuge ein ei
genständiges gewerbliches Schutzrecht schaffen und die historisch bedingte 

16 Erwägungsgründe 5 S.  3 u. 6 zur GRL.
17 Verordnung (EG) Nr.  6/2002 des Rates vom 12.12.2001 über das Gemeinschaftsge

schmacksmuster, ABl. Nr. L 3 vom 05.01.2002, S.  1.
18 Vgl. dazu Ruhl/Tolkmitt/Ruhl, Art.  1 Rn.  9 ff.
19 Vgl. auch GeschmacksmusterGrünbuch, 5.2.1.; Buchmüller, S.  3 f.
20 S. nur Ruhl/Tolkmitt/Ruhl, Art.  1 Rn.  4.
21 Vgl. insoweit insb. Kirchner/Kirchner-Freis/Kühne, S.  7.
22 Vgl. GeschmacksmusterGrünbuch, 4.3.4. f.; vgl. auch die Begründung zum MPIEnt

wurf, abgedruckt bei Ritscher, GRUR Int. 1990, 559, 576 f.; ferner Eckert, S.  27 f.; Gottschalk/
Gottschalk, GRUR Int. 2006, 461, 461 f.

23 Götting, §  38 Rn.  3; Nirk/Rörig, FS Mailänder, 161, 164; Stelzenmüller, S.  48.
24 So auch Christof, S.  20; Lazaridis, GB 2012, 1, 5.
25 Ähnlich Rehmann, Rn.  5; für eine möglich einheitliche Rechtslage hatte sich auch der 

deutsche Gesetzgeber ausgesprochen: BT-Drucks. 15/1075, S.  27.
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enge Verbindung zum Urheberrecht auflösen.26 Zum 01.01.2014 wurde das Ge
schmMG durch das Gesetz über den rechtlichen Schutz von Design (DesignG)27 
abgelöst. Von Bedeutung ist die damit verbundene Veränderung des Namens des 
Schutzrechts, das nun „eingetragenes Design“ heißt. Die Bezeichnung als „Ge
schmacksmuster“ galt als außerhalb von Fachkreisen nicht verständlich,28 nicht 
mehr zeitgemäß29 oder gar „altbacken“30. Ob dies ein ausreichender Grund ist, 
um die traditionelle Bezeichnung des Geschmackmusters aufzugeben, kann da
hinstehen. Zumindest wird die Rechtslage insofern nicht klarer, sondern eher 
verwirrender,31 als die Übersetzungen der Geschmacksmusterrichtlinie und Ge
schmacksmusterverordnung nicht angepasst wurden, sodass sich nun begrifflich 
das nationale eingetragene Design, dessen Regelungen auf der GRL basieren, 
und das europäische Gemeinschaftsgeschmacksmuster gegenüberstehen. Inhalt
lich haben sich die wesentlichen materiellen Regelungen im Vergleich zum 
 GeschmMG2004 nicht geändert. Entscheidend waren vielmehr verfahrens
rechtliche Änderungen, namentlich wurden die Konsequenzen des Fehlens der 
Erzeugnisangabe in der Anmeldung abgemildert,32 die Klassenbindung bei Sam
melanmeldungen abgeschafft33 und ein Nichtigkeitsverfahren vor dem DPMA 
eingeführt.34 Weitere – für die hiesige Untersuchung aber unerhebliche – Ände
rungen erfolgten im Jahre 201635.

2. Schutzzweck

Ziel des Geschmacksmusterschutzes ist es ausweislich des siebten Erwägungs
grundes zur GGV, den Beitrag einzelner Entwerfer zur Gesamtleistung der Ge
meinschaft auf dem Gebiet gewerblicher Geschmacksmuster zu fördern und zur 
Innovation und zur Entwicklung neuer Erzeugnisse sowie zu Investitionen für 

26 Regierungsbegründung, BT-Drucks. 15/1075, S.  29.
27 Bekanntmachung vom 24.02.2014 (BGBl. I, S.  122).
28 Regierungsbegründung, BT-Drucks. 17/13428, S.  21 f. u. 27; Kühne, in: Autorecht 2014, 

121, 122; Rehmann, GRURPrax 2013, 215, 215; Schricker/Haug, NJW 2014, 726, 726 f.; an
ders noch Peifer, Individualität, S.  367. Auch bei der Reform 2004 wurde die Umbenennung in 
Designgesetz erwogen, aber letztlich verworfen (BT-Drucks. 15/1075, S.  29).

29 Regierungsbegründung, BT-Drucks. 17/13428, S.  21 f.; GRURStellungnahme, GRUR 
2013, 478, 478 f.; s. auch Kappl, GRUR 2014, 326, 326; Voß, S.  137.

30 Ohly, GRUR 2007, 731, 731.
31 So auch Beyerlein, Mitt. 2014, 114, 114 m. Fn.  4; Günther/Beyerlein/Beyerlein, §  1 Rn.  3.
32 S. hierzu etwa Rehmann, GRURPrax 2013, 215, 215.
33 Dazu Kühne, in: Autorecht 2014, 121, 124 f.; Rehmann, Rn.  3.
34 Dazu insb. Ortlieb, GRUR-Prax 2018, 113 ff.; ferner Kühne, in: Autorecht 2014, 121, 

123 ff.
35 Art.  1 des Gesetzes zur Änderung des Designgesetzes und weiterer Vorschriften des ge

werblichen Rechtsschutzes vom 04.04.2016 (BGBl. I, S.  558).
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